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Zitat von karuna

Wenn man aber generell unter einem Verhalten und Erleben nicht leidet, kann man sich
fragen, ob die eigene Diagnose überhaupt eine Diagnose ist.

Das halte ich für eine sehr gewagte Aussage.
Ich mache den Vergleich mit einer Diagnose zu einer körperlichen Krankheit: Blinde, Gehörlose
oder Querschnittsgelähmte müssen nicht "leiden", trotzdem haben sie keine Sehkraft, kein
Gehör oder können sich nicht auf einer bestimmten Art und Weise bewegen.
Und erst mit einer Diagnose erhält man in Deutschland bestimmte Ausgleiche. Ob man sie in
Anspruch nimmt oder nicht, kann eine persönliche Einstellung sein (zum Beispiel weiß ich es
aus der Gehörlosengemeinschaft, dass es durchaus einen Keil zwischen denjenigen gibt, die
bestimmte Vergünstigungen in Anspruch nehmen, und denjenigen, die den Stempel "behindert"
nicht haben wollen), oder einfach eine andere Wahrnehmung der Diagnose (zum Beispiel
Medikation oder längere Zeit bei neurodiversen Diagnosen. Man muss nicht "leiden", um
trotzdem ein höheres Bedürfnis an Ruhe und Erholung zu haben).
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